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Stadt Teuchern
Stadtrat

Öffentliche Bekanntmachung
zur des Sitzung des Stadtrates der Stadt Teuchern

Sitzungstag: Dienstag, 21.04.2026, 18.00 Uhr
Sitzungsort: Ratssaal, Rathaus Teuchern, Markt 21 06682 Teuchern

Tagesordnung
I. Öffentlicher Teil:
1. Eröffnung der Sitzung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
3. Feststellung der Beschlussfähigkeit
4. Änderungsanträge zur Tagesordnung und Bestätigung der 

Tagesordnung
5. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates 

vom 17.03.2026
- öffentlicher Teil -

6. Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse in der Sitzung des 
Stadtrates vom 17.03.2026 - nichtöffentlicher Teil –

7. Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse aus der letzten Sit-
zung des Haupt - u. Finanzausschusses vom 10.04.2026

8. Bekanntgabe der gefassten Beschlüsse des Bau-, Wirtschafts-, 
Umwelt- und Energieausschusses vom 24.03.2026

9. Bericht des Bürgermeisters
10. Einwohnerfragestunde
11. Bekanntgabe und Beschlussfassungen Spenden
12. Beschluss über die die allgemeine Vertretung im Verhinde-

rungsfall
13. Wahl eines weiteren Vertreters im Verhinderungsfall
14. Beschluss über die aktualisierte Gesamtkosten- und Finan-

zierungsübersicht (GKFÜ) nach § 149 BauGB zum Städte-
bauförderungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt – Zusam-
menleben im Quartier gemeinsam gestalten“

15. Beschluss einer Prioritätenliste zur Verwendung von Mitteln 
aus dem Sondervermögen

16. Abwägungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 14 – PV-Anlage 
„An der Hochkippe“

17. Beschluss über die Aufhebung des „Bebauungsplans Nr. 01 
– An der Nessa“

18. Beschluss über die Aufhebung des „Bebauungsplans Nr. 03 
– Am Schmiedeteich“

19. Beschluss zur Kostenübernahme für das Sicherheitskonzept 
zum Stadtfest anlässlich des 1050-jährigen Jubiläums der 
Stadt Teuchern

20. Informationen und Anfragen
II. Nichtöffentlicher Teil
1. Bestätigung der Niederschrift der Sitzung des Stadtrates 

vom 17.03.2026
- nichtöffentlicher Teil –

2. Vergabeangelegenheiten
2.1. Beschluss über die Vergabe: Kita Trebnitz Los 8 – Fliesenle-

gerarbeiten
3. Informationen und Anfragen

M. Schneider
Bürgermeister

Öffnungszeiten des Rathauses Teuchern

Montag geschlossen
Dienstag 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 17.30 Uhr
Mittwoch 9.00 bis 12.00 Uhr und 13.00 bis 15.00 Uhr
Donnerstag geschlossen
Freitag 9.00 bis 12.00 Uhr
Samstag nach Terminvereinbarung

Grün- und Astschnittplatzes  
der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern 
(Schafsberg, gegenüber Friedhof)
Der Grünschnittplatz der Stadt Teuchern ist wie folgt  
geöffnet:
mittwochs
April - September: von 13.30 - 17.30 Uhr
März, Oktober, November: von 13.30 - 16.30 Uhr
samstags
März - November: von 8.00 - 12.00 Uhr
In den Monaten Dezember, Januar und Februar bleibt die An-
nahmestelle geschlossen.
Tel. Bauhof 034443 52124

Nächster Blutspendetermin in Teuchern
Grundschule Teuchern von 16.00 bis 20.00 Uhr
Montag, 13. April 2026

Die Stadt Teuchern informiert

Ab sofort steht der Schulhof der Grundschule Teuchern nicht 
mehr als Parkplatz für PKW während den Zeiten der Blutspen-
de zur Verfügung. Auf dem Schulhof finden Bauarbeiten statt. 
Wir bitten alle Blutspender die öffentlichen Parkplätze im 
Stadtgebiet Teuchern zu nutzen.

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd
Weißenfels, 30.03.2026
Sitz: Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels
Postanschrift: PF 1655, 06655 Weißenfels
Aktenzeichen: 611 B 01.2.05
Bodenordnungsverfahren Poserna FL
Verfahrens- Nr. 611-44 WSF007 

(alt 611/240 WSF002)
Landkreis Burgenlandkreis

Öffentliche Bekanntmachung
In dem, durch das Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung 
Weißenfels (jetzt: Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Süd) mit Beschluss vom 29.09.1999, Az.: 611 B 1.13- 
611/240 WSF002, nach § 56 i.V.m. § 63, § 64 und § 3 des Land-
wirtschaftsanpassungsgesetzes (LwAnpG) angeordnete und mit 
den Änderungsanordnungen vom 01.12.2003, 12.06.2006 und 
06.08.2020 geänderte Bodenordnungsverfahren „Poserna FL“ 
ergeht folgende
4. Änderungsanordnung
1.Zum Bodenordnungsverfahren „Poserna FL“ werden gemäß  
§ 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsge-
setzes (FlurbG) in der Fassung vom 16.03.1976 (BGBl. I S. 546), 
zuletzt geändert durch Art. 17 Jahressteuergesetz 2009 vom 
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FlurbG, da das Verfahrensgebiet durch die Hinzuziehung bzw. 
den Ausschluss von Flurstücken zu 0,4 % der Gebietsgröße ver-
ändert wurde. Damit ist für diese geringfügige Gebietsänderung 
das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd als 
Flurbereinigungsbehörde zuständig.
Die Flurbereinigungsbehörde hat das ihr nach § 8 Abs. 1 FlurbG 
zustehende Ermessen bei der Änderung des Verfahrensgebietes 
pflichtgemäß ausgeübt. Bei der Hinzuziehung und beim Aus-
schluss der Flurstücke wurde der Grundsatz der Verhältnismäßig-
keit beachtet.
II. Veränderungssperre
Von der Bekanntgabe dieser Änderungsanordnung bis zur Unan-
fechtbarkeit des Bodenordnungsplans gelten nach § 34 FlurbG 
für die hinzugezogenen Flurstücke folgende Einschränkungen:
1. In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustim-

mung der Flurbereinigungsbehörde nur Änderungen vorge-
nommen werden, die zum ordnungsgemäßen Wirtschafts-
betrieb gehören.

2. Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen 
und ähnliche Anlagen dürfen nur mit Zustimmung der Flur-
bereinigungsbehörde errichtet, hergestellt, wesentlich ver-
ändert oder beseitigt werden.

3. Obstbäume, Beerensträuche, Rebstöcke, Hopfenstöcke, ein-
zelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze dürfen nur in 
Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbeson-
dere des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht 
beeinträchtigt werden, mit Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde beseitigt werden.

4. Sind entgegen der Nr. 1 und 2 Änderungen vorgenommen 
oder Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können 
sie im Bodenordnungsverfahren unberücksichtigt bleiben. 
Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren Zustand 
gemäß § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dies der 
Flurbereinigung dienlich ist.

Sind Eingriffe entgegen der Vorschrift der Nr. 3 vorgenommen 
worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatzanpflanzun-
gen anordnen.
III. Anmeldung unbekannter Rechte
Die Inhaber von Rechten, die aus dem Grundbuch nicht ersicht-
lich sind, aber zur Beteiligung am Bodenordnungsverfahren be-
rechtigen, werden hiermit nach § 14 Abs.1 FlurbG aufgefordert, 
ihre Rechte innerhalb von drei Monaten nach Bekanntgabe die-
ser Änderungsanordnung beim Amt für Landwirtschaft, Flurneu-
ordnung und Forsten Süd, anzumelden.
Werden Rechte erst nach Ablauf dieser drei Monate angemeldet 
oder nachgewiesen, kann die Flurbereinigungsbehörde die bis-
herigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen ( § 14 
Abs.2 FlurbG).
Der Inhaber eines in § 14 Abs.1 FlurbG bezeichneten Rechts muss 
die Wirkung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs 
ebenso gegen sich gelten lassen wie der Beteiligte, demgegen-
über die Frist durch Bekanntgabe des Verwaltungsaktes zuerst in 
Lauf gesetzt worden ist (§ 14 Abs.3 FlurbG).
IV. Bekanntgabe
Diese Änderungsanordnung mit Begründung und Gebietskarte 
liegt gemäß § 6 FlurbG nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung 
in den vom Bodenordnungsverfahren betroffenen Gemeinden
Stadt Lützen, Markt 1, 06686 Lützen
Stadt Hohenmölsen, Markt 1, 06679 Hohenmölsen
sowie im Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten 
Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels zwei Wochen lang zur 
Einsichtnahme für die Beteiligten während der Dienststunden 
aus.
Darüber hinaus kann die Änderungsanordnung auch auf der 
Internetseite des ALFF Süd unter https://alff.sachsen-anhalt.de/
alff-sued/flurneuordnung/bodenordnung-burgenlandkreis/bo-
denordnung-poserna
eingesehen werden.
V. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Änderungsansordnung kann innerhalb eines Mo-
nats nach Bekanntgabe Widerspruch beim Amt für Landwirt-

19.12.2008 (BGBl. I S. 2794) die folgenden Flurstücke zum Ver-
fahren hinzugezogen:
Gemarkung Flur Flurstücke
Rippach 5 39/1, 5016, 5017, 5018, 5019, 5020, 

5021, 5022, 5023, 5024, 5025
Rippach 10 103, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111, 

112, 113, 115, 116, 122, 123, 124, 125, 
126, 127

Poserna 2 5013, 5014, 5016, 5021, 5022, 5023, 
5026, 5027, 5028, 5029, 5031, 5032, 
5033, 5034

Poserna 3 389, 391
Sössen 1 1, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 

1012, 1013, 1014, 1019, 1020, 1021, 
1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1030, 1031, 5026, 5027, 
5028, 5029, 5030, 5031, 5032, 5033, 
5034, 5035, 5036, 5037, 5038

Sössen 2 189/19
Sössen 4 5035, 5036, 5042, 5043, 5044, 5045, 

5046, 5047, 5048, 5049
Sössen 5 32, 66 67, 84
Taucha 1 65
Taucha 2 367, 368, 369, 370
Taucha 3 420
Taucha 6 260, 267, 277, 438, 440, 441, 443, 444
2. Aus dem Bodenordnungsverfahren „Poserna FL“ werden ge-
mäß § 63 Abs. 2 LwAnpG i.V.m. § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungs-
gesetzes (FlurbG) die folgenden Flurstücke aus dem Verfahren 
ausgeschlossen:
Gemarkung Flur Flurstück
Rippach 5 144/82
Sössen 1 22/5
Sössen 2 5004
Sössen 4 5016, 5017
Muschwitz 2 168
Das Verfahrensgebiet umfasst nunmehr eine Fläche von rd. 1011 ha.
Als Anlage dieser Änderungsanordnung ist die Gebietskarte, in 
der die aktuelle Grenze des Bodenordnungsgebietes dargestellt 
ist, beigefügt.
I. Begründung
Das Amt für Landwirtschaft und Flurneuordnung Weißenfels 
(jetzt: Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd) 
hat mit Beschluss vom 29.09.1999 das Bodenordnungsverfahren 
„Poserna“ angeordnet.
Zur Vermeidung von Nachteilen zu Lasten der Teilnehmer in den 
Ortslagen mit unvermessenen Hofräumen (uH) erfolgte mit der 
Änderungsanordnung Nr. 3 vom 06.08.2020 die Teilung des 
Verfahrensgebietes in das Bodenordnungsverfahren „Poserna 
FL“ und sechs Bodenordnungsverfahren mit uH- Anteilen.
Die Bodenordnungsverfahren mit Anteilen an unvermessenen 
Hofräumen wurden als eigenständige Verfahren durchgeführt 
und konnten abgeschlossen werden.
Die unter Ziffer 1 dieser Anordnung zugezogenen Flurstücke 
waren einbezogen in die Bodenordnungsverfahren mit uH- 
Anteilen. Die vollumfängliche Regelung der Eigentums- und 
Rechtsverhältnisse dieser Flurstücke kann jedoch nur im Zusam-
menhang mit den Flächen des Bodenordnungsverfahrens „Po-
serna FL“ erreicht werden. Daher ist die Zuziehung der unter 
Ziffer 1 aufgeführten Flurstücke zum Bodenordnungsverfahren 
„Poserna FL“ zwingend notwendig.
Bei den, aus dem Verfahren auszuschließenden Flurstücken, han-
delt es sich um Wege- und Wasserflächen und landwirtschaftlich 
genutzte Flächen, die zum Erreichen der Ziele des Bodenord-
nungsverfahrens nicht benötigt werden. Deshalb werden diese 
aus dem Flurbereinigungsgebiet ausgeschlossen.
Durch die mit dieser Änderungsanordnung angeordnete Hin-
zuziehung und dem Ausschluss der v.g. Flurstücke hat sich das 
Verfahrensgebiet (§ 7 FlurbG) im Bodenordnungsverfahren „Po-
serna FL“ geändert. Es handelt sich dabei um eine geringfügi-
ge Änderung des Bodenordnungsgebietes gemäß § 8 Abs. 1 
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schaft, Flurneuordnung und Forsten Süd, Postfach 1655, 06656 
Weißenfels eingelegt werden.
Im Auftrag

Germer �  (DS)
Hinweis zum Datenschutz
Aufgrund des gesetzlichen Auftrages nach dem Landwirt-
schaftsanpassungsgesetz (LwAnpG) i.V.m. dem Flurbereini-

gungsgesetz (FlurbG) werden im vorliegenden Bodenord-
nungsverfahren personenbezogene Daten nach Maßgabe der 
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) verarbeitet. Die da-
tenschutzrechtlichen Hinweise können im Internet unter: http://
lsaurl.de/alffsueddsgvo eingesehen werden oder sind beim ALFF 
Süd, Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels erhältlich.

X

Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und Forsten Süd
� Halle (Saale), 26.03.2026
Müllnerstraße 59, 06667 Weißenfels
Außenstelle Halle
Mühlweg 19, 06114 Halle (Saale)

Einladung zur Teilnehmerversammlung

des Flurbereinigungsverfahrens  
„Mertendorf“
In Teilen der Gemarkungen Mertendorf, Wethau und Wettaburg 
sollen Maßnahmen umgesetzt werden, die der Verbesserung der 
Landschafts- und Agrarstruktur, des Erosionsschutzes und der 
Regulierung des Oberflächenwasserabflusses dienen. Damit ver-
bunden ist die Anpassung des vorhandenen Wege- und Gewäs-
sernetzes an die heutigen Erfordernisse und die Auflösung von 
Landnutzungskonflikten.
Aus diesem Grund wird das Verfahren nach § 86 Flurbereini-
gungsgesetz (FlurbG)
Vereinfachte Flurbereinigung „Mertendorf“, Verf.-Nr. 611-46 
BLK046 durchgeführt.
Hiermit lädt das Amt für Landwirtschaft, Flurneuordnung und 
Forsten Süd (ALFF Süd) zu einer Teilnehmerversammlung ein:

Dienstag, den 28.04.2026, um 17:00 Uhr
Kulturhaus Löbitz, Hauptstraße 12,  

06618 Mertendorf OT Löbitz

Die Versammlung dient zur Information der Teilnehmer durch 
die Flurbereinigungsbehörde über den aktuellen Verfahrensstand 
und die nächsten Verfahrensschritte.

Teilnehmer sind alle Eigentümer der zum Verfahrensgebiet gehö-
renden Grundstücke sowie die den Eigentümern gleichstehen-
den Erbbauberechtigten.

Die Gebietskarte und eine Liste der am Flurbereinigungsverfah-
ren teilnehmenden Flurstücke können auf der Internetseite des 
ALFF Süd eingesehen werden:

Im Auftrag

Schubert
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Ortschaft Deuben

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Die Sprechstunde findet jeden 2. Mittwoch im Monat von 
17.00 bis 18.00 Uhr im Gemeindeamt, Zeitzer Str. 13 in 
Tackau statt.
E-Mail: deuben@obm-stadt-teuchern.de

Michaela Topf
Ortsbürgermeisterin

Frühlingszeit- Osterzeit,  
alle Kinder sind bereit
„Has, Has, Osterhas, komm in unser´n Garten,
versteck die Eier in dem Gras, lass uns nicht mehr warten!“,
sangen die Kinder im Kindergarten „Deubener Bergzwerge“ und 
fieberten dem Tag entgegen, an dem der Osterhase sie in ihrem 
Garten besucht. Mit Frühlingsprojekten bereiteten sich schon die 
Kleinsten auf die Osterzeit vor. Sie lernten die Geschichte vom 
„Klein Häslein“ kennen und bastelten Osterschmuck für ihre 
Gruppenräume. Das Schmücken der Hecke im Eingangsbereich 
des Kindergartens ließ die Kinderaugen strahlen und hat die Vor-
freude auf das Osterfest gesteigert.
Am 27.03.2026 war es dann soweit. Der Osterhase kam zu den 
„Deubener Bergzwergen“.

Viele bunte Ostereier und 
kleine Geschenke hat er für 
alle Kinder mitgebracht. 
Mit seinen langen Ohren 
war es schwer für ihn, un-
entdeckt zu bleiben, wäh-
rend er die Osterüberra-
schungen im Garten 
versteckte. Die Kinder 
schauten beim Suchen 
neugierig unter jeden 
Busch, hinter jeden Baum 
und in alle Ecken.
Dabei half der Osterha-
se nicht, aber alle Kinder 
konnten sich bei ihm per-
sönlich bedanken und ihn 
auch mal streicheln.
Für die Kinder und Erziehe-
rinnen des Kindergartens 
war es ein gelungenes Os-
terfest und ein besonderes 
Erlebnis.

M. Wiese und die Wichtel

LINUS WITTICH: Anzeigen | Beilagen | print & online

PC. 
Handy.
Tablet.

Ihr Amts- und Mitteilungsblatt

online als ePaper lesen!

Lesen Sie gleich los: epaper.wittich.de/3014

Die ganze Zeitung im ePaper-Format 
zum Blättern und weitere nützliche  
Informationen zur Ausgabe.

Willkommen im Grünen
Wir möchten heute unseren Gartenverein, „Einheit und 
Frieden“ e.V. Naundorf vorstellen.
Uns fehlt zwar noch das Vereinsschild am Eingangstor, aber 
das wird sich sicherlich auch bald ändern. Doch dafür ist der 
Name“ Einheit und Frieden“ in unserer Anlage gelebter All-
tag, in dieser oft unruhigen und hektischen Zeit. Das Herz-
stück, unser Vereinsheim, hat in den letzten Monaten eine 
regelrechte Verjüngungskur erfahren. Dank fleißiger Hände, 
guter Ideen und Planung und nicht zuletzt mit der Unterstüt-
zung der Gemeinde Deuben, konnte schon viel neu gemacht 
werden. Die Arbeiten an der Außenfassade sind noch nicht 
ganz abgeschlossen, aber trotzdem steht das Vereinsheim 
für private Feiern, gern auch für nicht Vereinsmitglieder, zur 
Verfügung. Also, Jeder kann hier Einheit feiern und Frieden 
genießen. Zurzeit liegt unser Fokus auf der 1050-Jahrfeier der 
Stadt Teuchern.

Es wird geschraubt, gebastelt, gemalt und gesammelt.
Das wir als Gartenverein am Festumzug teilnehmen ist quasi 
Ehrensache.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam die 1050-Jahrfeier der 
Stadt Teuchern mit zu gestalten.
Unser E-Mail Adresse: gartensparte-naundorf@web.de

Der Gartenvorstand

      
 

Subbotnik 2026 

Der Frühling ist da und mit ihm die perfekte Gelegenheit, unsere Gemeinde 
wieder auf Vordermann zu bringen. Gemeinsam wollen wir unsere Straßen, 

Wege und Grünflächen von Müll und Unkraut befreien. 
 

11.04.2026 um 8:30 Uhr 
 

Wir rufen alle Bürgerinnen und Bürger auf, sich an der Aktion zu beteiligen. 
 

Zum Abschluss treffen wir uns gemeinsam am Bergbaumuseum, für alle 
Helferinnen und Helfer ob Groß oder Klein gibt es zur Belohnung Bratwurst und 

Getränke. 
 

Treffpunkte und Ansprechpartner 

Deuben Bergbaumuseum Christian Heydel
Naundorf Alte Schule Christian Lippert 

Wildschütz/ 
Nödlitz 

Dorfplatz am U/ 
Dorfplatz 

Franziska Schnurre 

 
 

Wir unterstützen uns gegenseitig beim Abtransport vom Müll zum Container. 
Wir freuen uns auf tatkräftige Unterstützung und einen erfolgreichen 

Einsatz! 
 
 

Die Organisatoren 
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Ortschaft Gröben

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
Ständig bin ich unter der Telefonnummer: 0151 1651 6177 
und folgender E-Mail: ortsbuergermeister@ortschaft-groeben.de 
erreichbar.

Ihr Ortsbürgermeister
Wolfgang Emmerich

Subbotnik 2026 – Gemeinsam  
für ein sauberes Gröben & Runthal

Amtsblatt der Einheitsgemeinde Stadt Teuchern
mit den Ortschaften Deuben, Gröben, Gröbitz, Krauschwitz,  

Nessa, Prittitz, Teuchern, Trebnitz
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Willkommen bei der
LINUS WITTICH Medien KG, 

wie kann ich Ihnen 
weiterhelfen?

Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Tel.: 03535 489-111 // -119 und -118
E-Mail: logistik@wittich-herzberg.de

Amtsblatt nicht erhalten?
Rufen Sie uns an!
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Jagdgenossenschaft Krauschwitz, 24.03.2026
Auszug aus dem Protokoll
Mitgliederversammlung vom 19.03.2026
Verwendung des Reinertrags
Beschluss über die Verwendung des Reinertrags
Der Jagdertrag soll auch in diesem Jahr für Pflanzaktionen, Ersatz-
pflanzungen und Baumschutz verwendet werden.
Die Aktionen finden im Herbst statt.

Vorsitzenden der Jagdgenossenschaft
Fred Taubert

Ortschaft Gröbitz

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
die Sprechzeiten sind nach Vereinbarung unter der Telefon-
nummer: 0174 2098 557

Ihr Ortsbürgermeister
Alexander Blome

Ortschaft Nessa

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Sehr geehrte Einwohner,
ich bin für Sie unter der Telefonnummer 034443/ 22029 oder 
per E-Mail:
h-d-lukas@web.de für Ihre Anliegen erreichbar.

A. Lukas
Ortsbürgermeisterin

Treffpunkt an der Kirche
10 - 14 Uhr

Anschließend Grillen

Treffpunkt an der Kirche
10 - 14 Uhr 

Anschließend Grillen

Gemeinsam
für unser Dorf:

Gröbitzer
Frühjahrsputz

am 11.04.2026

Ortschaft Krauschwitz

Sprechstunde des Ortsbürgermeisters
Liebe Einwohnerinnen und Einwohner,
ich bin für Sie unter der Telefonnummer 034443 26112
für Ihre Anliegen erreichbar.

Fred Taubert
Ortsbürgermeister

Frühjahrsputz in Nessa
Unser traditioneller Frühjahrsputz steht 
vor der Tür.
Deshalb, liebe Bürger, Mitglieder der 
Vereine und Betriebe, bitte helft uns 
auch in diesem Jahr in unseren 5 Orts-
teilen wieder Ordnung zu schaffen. 
Vor unseren Grundstücken Hand an-
zulegen, ist ja eine Selbstverständlich-
keit, aber auch unsere kommunalen  
Flächen schreien nach Aufmerksamkeit und gemeinsam  
arbeiten macht Spaß. Deshalb, liebe Einwohner, bitten wir 
Euch am 25. April in der Zeit von 9.00 bis ca. 12.00 Uhr 
wieder um eure Hilfe. Die Einsatzflächen besprechen wir vor 
Ort und auch eine Versorgung wird gesichert.
Hacke, Laubbesen oder Heckenschere wären sicher sinnvoll.

Wir freuen uns über Eure Teilnahme und danken Euch schon 
im Voraus.

Der Ortschaftsrat und Ortsbürgermeisterin Adelheid Lukas
Treffpunkte
Obernessa: - Pfingstplatz
Unternessa: – Dippelsdorfer Teich und Wernsdorf : Spielplatz

©stock.adobe.com - Abbas

22. Nessaer Pfingstbier
Am Samstag, den 23.05.2026

Festplatz Obernessa
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Ortschaft Teuchern

Erreichbarkeit des Ortsbürgermeisters
Sehr geehrte Einwohner,
ich bin für Sie für dringende Fälle und Terminvereinbarungen
unter der Telefonnummer 034443 20295 oder per E-Mail:
teuchern@obm-stadt-teuchern.de erreichbar.

Dirk Angermann
Ortsbürgermeister

Frühjahrsputz in Teuchern
Liebe Teucherner,
der Frühling beginnt und unser 1050-jähriges Stadtjubiläum 
steht vor der Tür. Es ist der perfekte Zeitpunkt die Hinterlassen-
schaften des Winters zu beseitigen. Deshalb wollen wir gemein-
sam mit Euch anpacken, um unsere Stadt sauberer und schöner 
zu gestalten.
Wir laden dazu alle Interessierten
am 18. April 2026 zum Subbotnik ein.
Treffpunkt ist um 9.00 Uhr am Spielplatz im Stadtpark.
Nach getaner Arbeit stehen noch Getränke und ein kleiner Imbiss 
bereit.
Mit herzlichen Grüßen und im Hoffen auf eine rege Teilnahme

Euer Ortschaftsrat Teuchern

Sprechstunde der Ortsbürgermeisterin
Sehr geehrte Einwohner,
die Sprechzeiten sind nach Vereinbarung.
Telefon: 0176 4660 1155

Ihre Ortsbürgermeisterin
Lissi Weise

Ortschaft Prittitz Kegel Ripertus - Ein Leben im 13. Jahrhundert
Unter diesem Thema stand der Treff im „Grünen Baum“ im Mo-
nat März und 24 literatur- und geschichtsinteressierte Bürger 
waren gespannt, was sich hinter dem Titel verbarg. Gast der 
Veranstaltung war der Autor des Buches Joachim Oelßner, ge-
boren 1948 und schon seit seiner Jugend sehr geschichtsinteres-
siert. Seine Mutter stammt aus Plennschütz und die wechselvolle 
Geschichte unserer Gegend interessierte ihn sehr. Obwohl die 
Hauptfigur des Ripertus frei erfunden ist, sind einige Daten zu 
den historischen Ereignissen belegt. Die Handlung des Romans 
ist weitgehend auf dem Gebiet des heutigen Sachsen – Anhalts 
angesiedelt.
Ripertus, Sohn eines Pfarrers der mit seiner Frau in einem, ehe-
ähnlichen Verhältnis lebt, mit ihr mehrere Kinder hat, denen er 
nicht nur lesen und schreiben beibringt, sondern auch Latein, 
muss die Erfahrung machen, dass er nur ein Bankert ist und 
damit als Unehelicher der untersten Stufe in der Hierarchie der 
Machtverhältnisse der damaligen Zeit angehört. Sogar die un-
ehelichen Kinder eines Grafen sind mehr wert als er. 
Trotz des familiären Verhältnisses ist sein Vater im Dorf und bei 
den herrschenden Grafen geachtet und angesehen und auf 
Grund seiner Kenntnisse wird auch Ripertus immer öfter in ihre 
Dienste genommen. So setzt er unter anderem den Text für die 
Übergabe von Land des Giebichensteiner Burggrafen an die 
Naumburger Bischofskirche auf. Während seiner Tätigkeit nimmt 
er eine Sonderstellung ein kommt in unsere Gegend und lernt 
hier auch seine spätere Frau kennen. Sein Schwiegervater be-
wirbt sich beim Markgrafen für die Anstellung als Verwalter und 
so verwaltet er Dörfer von Deutschsprachigen und Slawen. Er ist 
mit den Herausforderungen ihres Zusammenlebens konfrontiert, 
kümmert sich durch Einsatz von Neuerungen um die Erhöhung 
der Erträge und spricht auch Recht in den ihm unterstellten Dör-
fern. Dabei hat er weiterhin unter den Machenschaften des ältes-
ten Sohnes des Giebichensteiner Burggrafen zu leiden, für den er 
ein Emporkömmling bleibt und der sich nicht scheut auch einen 
Naumburger Mönch dafür auszunutzen. 

So muss Ribertus um sein und Utas 
Leben fürchten. Auf einer Reise nach 
Mainz gerät er zwischen die Fronten 
von Papst und König im Deutschen 
Reich.
So viel kurz zum Inhalt. Besonders 
interessant sind die Schilderungen 
unserer Gegend, also von Teuchern 
bis Naumburg, sowie von Weißen-
fels bis Halle. Auch wenn bei der 
Schilderung des Lebens in der da-
maligen Zeit und des Zusammen-
lebens zwischen den unterschiedli-

chen Völkerstämmen keine Unterlagen existieren, so kann man 
sich vorstellen, dass es so gewesen sein könnte, auch was die 
Rechtsprechung in der damaligen Zeit betrifft. Es war ein interes-
santer Vortrag und das angebotene Buch fand auch Abnehmer.

Irmtraud Persich

Nächster Erscheinungstermin:
Freitag, der 24. April 2026

Nächster Redaktionsschluss:
Dienstag, der 14. April 2026
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Die Evangelischen  
Kirchspiele Teuchern/ 
Kistritz, Görschen/  
Stößen laden ein

Gottesdienste und Andachten
Sonntag, 19.04.2026
10:30 Uhr Werschen Gottesdienst
Samstag, 25.04.2026
14:00 Uhr Teuchern Gottesdienst zum Jahresfest im Pfle-

geheim
Sonntag, 26.04.2026
09:00 Uhr Trebnitz Gottesdienst
Gottesdienste im Diakonie Pflegeheim Teuchern
Freitag, 08.05.26 um 09:30 Uhr
Regelmäßige Gruppen im Pfarrhaus Teuchern
Gitarre Di., 15:00 – 15:30 Uhr
Kindertreff Teuchern Di., 15:30 bis 16:30 Uhr
Chorprobe Do., ab 19:00 Uhr
Seniorenkreis jeden 1.Donnerstag, um 14:00 Uhr
Spielenachmittage Sa., 18.04. + 16.05. ab 15:00 Uhr
Kontakte
Ingrid Gätke (ordinierte Gemeindepädagogin)
Tel.: 01515-1236188
Mail: ingrid.gaetke@ekmd.de
Gemeindebüro
Gemeindesekretärin: Frau Weis
Öffnungszeit: Dienstag 11:30-13:30 Uhr
Mobil: 0179-6642107
Mail: manuela.weis@ekmd.de

Sprechzeiten des Ortsbürgermeisters
Sehr geehrte Einwohner,
jeden 2. Montag im Monat von 16.00 - 17.00 Uhr ist Sprech-
zeit im Büro des Ortsbürgermeisters, Trebnitzer Dorfstr. 30.
Tel. 0152 0213 9110

M. Brockelt
Ortsbürgermeister

Ortschaft Trebnitz

Anzeige(n)

Informieren Sie
sich hier und nutzen
Sie Ihre Chance!

Gift frei Gärtnern 
tut gut ...tut gut ...
... Ihnen und der Natur.

Weitere Infos unter www.NABU.de/gift frei
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LINUS WITTICH – Rätselseite
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Bauen · W
ohnen · F

inanzieren

         Dachdeckermeisterbetrieb
Mitglied der Dachdecker-Innung Sachsen-Anhalt-Süd

Fachbetrieb für:
• Dächer und Fassaden • Gerüstbau • Dachklempnerei

• Schornsteinkopfreparaturen • Kranarbeiten
06667 Stößen • Priestädt Nr. 14 • Tel.: (03 44 45) 2 02 22 • 01 72 -6 05 57 24 • 01 72 -3 40 05 53 • info@dach-helm.de

Dach-Helm GmbH

Speisepläne 
im Internet unter:
www.menueservice.awo-blk.de

Frisch - Preiswert - Lecker - Flexibel
- Lieferung von Montag bis Sonntag, Preis ab 5,70 €

- Täglich 3 Gerichte zur Auswahl inkl. Nachtisch

- kurzfristige An- oder Abbestellung möglich

Clara-Zetkin-Straße 20 · 06679 Hohenmölsen · http://www.awo-blk.de
Fax: 03 44 41 / 44 540 · E-Mail: menueservice@awo-blk.de

 03 44 41 / 44 532

AWO - Menüservice
Wir verleihen Ihrem Essen Räder!

Dietendorf 15 · 06722 Wetterzeube/OT Dietendorf

Malerfachbetrieb
Maler und Lackiermeister

0172 / 58 48 282
E-Mail: F-leih-saeck@web.de

Innungsbetrieb

Ihre Onlinedruckerei von LINUS WITTICH Medien 

Ihre Medienberatung vor Ort

Teresa Bunzel

Ich bin für Sie da ...

Wie kann ich Ihnen helfen?

0171 2908634
teresa.bunzel@wittich.de   

www.wittich.de

Ihre Werbung: Anzeigen | Beilagen | print & online

Ihre Medienberatung vor Ort

04916 Herzberg (Elster) | Tel. 03535 489-0 | www.wittich.de  
oder wenden Sie sich an Ihre/n Medienberater/-in!

Jugendweihe

Kommunion

Konfirmation

Denken Sie an Ihre Grußanzeige!


